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Halili, Wolf
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Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Gemeinde-

vertretung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und § 91 HBO sowie § 37 Abs. 4 HWG erfolgte durch die

Gemeindevertretung am               ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für
die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden
sind.

Lautertal, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Lautertal, den ___.___.______

___________

Bürgermeister

19.10.2021 21.12.2021
25.01.2022 21.02.2023

1 Textliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO)

1.1 Aufhebung der bisherigen Festsetzungen (§1 Abs. 8 BauGB)

Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Eichenrod - In der Hörgenau“ (1992) werden im Geltungsbereich der

vorliegenden 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes aufgehoben und ersetzt.

1.2 Art der baulichen Nutzung für die Gewerbegebiete mit der lfd. Nr. GE 1 bis GEe 3 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
BauGB):

1.2.1 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO gilt für das GE 1 bis GE 2: Wohnungen
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, sind
allgemein zulässig.

1.2.2 Im GEe 3 sind ausschließlich Lagerflächen zulässig. Hochbauten jeglicher Art sind unzulässig.

1.2.3 Im Gewerbegebiet GE 1 bis GE 2 sind Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von
Gewerbebetrieben, die sich ganz oder teilweise an Endverbraucher wenden, nicht zugelassen.
Ausnahmsweise zulässig sind nur solche Einzelhandelsbetriebe, die im unmittelbaren räumlichen und
betrieblichen Zusammenhang mit produzierenden Gewerbe- bzw. Industriebetrieben stehen und nicht
mehr als insgesamt 200 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben.

1.3 Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen für die Gewerbegebiete mit der lfd. Nr. GE 1 bis
GEe 3 (§ 9 Abs.1 Nr.1 und 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO und § 14 BauNVO)

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen im Gewerbegebiet sind Garagen und Nebenanlagen
zulässig. Stellplätze für Lkw´s und Pkw´s sowie technische Nebenanlagen können innerhalb und
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche im Gewerbegebiet zugelassen werden.

1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-schaft (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.4.1 Für die Gewerbegebiete mit der lfd. Nr. GE 1 bis GEe 3 gilt, dass Gehwege, Garagenzufahrten,
Pkw-Stellplätze und Hofflächen auf den Baugrundstücken in wasserdurchlässiger Weise zu befestigen
sind, also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster. Das auf diesen
Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern. Ausnahmsweise kann im begründeten
Einzelfall (Betriebssicherheit, Belastungsfähigkeit, boden- und wasserschutzrechtliche Bestimmungen)
hiervon abgesehen werden. Das dort anfallende Niederschlagswasser ist dann dem Schmutzwasserkanal
zuzuführen.

1.4.2 Für die Gewerbegebiete mit der lfd. Nr. GE 1 und GE 2 gilt, dass je 4 Stellplätze mindestens 1
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten ist.

1.4.3 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung
ausschließlich Leuchten (geschlossene Gehäuse) mit starker Bodenausrichtung und geringer
Seitenstrahlung zulässig. Zudem sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder
Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einem Licht-Farbspektrum bis maximal 3.000 Kelvin (warmes
Weißlicht) oder gelbes Licht (ca. 1.800 Kelvin) zulässig.

1.5 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.5.1 Entwicklungsziel: Erhalt von Feldgehölzen (Gemarkung Hörgenau, Flur 2, Flst. 89/2)

Maßnahmen: Das vorhandene Feldgehölz ist zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Bäume und
Sträucher sind durch heimische, standortgerechte Bäume und Sträucher gleichwertig zu ersetzen
(Empfehlungen siehe Artenauswahl). Pflegemaßnahmen sind zwischen 1. Oktober und Ende Februar
durchzuführen.

Maßnahmenempfehlung: Bestehende Totholzhaufen sind zu erhalten. Alle 5 - 10 Jahre sind alternierende
Pflegemaßnahmen durch Schnitt durchzuführen. Ausgenommen hiervon sind Flächen des Schutzstreifens
der 20kV-Freileitung. Das anfallende Schnittgut sollte möglichst vor Ort verbleiben (Totholzhaufen).

1.5.2 Entwicklungsziel: Neuanlage von Feldgehölz (Gemarkung Hörgenau, Flur 2, Flst. 89/1, nördlicher Teil)

Maßnahmen: Es ist die Neuanlage eines Feldgehölzes in nördlichen Bereich der Fläche vorzunehmen.
Sträucher sind in Gruppen von 3 - 5 Exemplaren einer Art zu pflanzen sind. Als Flächenmaß gilt je 2 m²
ein Strauch. Alle 10 m² ist ein Baum als Überhälter zu pflanzen. Ausgenommen hiervon ist der
Schutzstreifen der 20 kV-Freileitung, der als Blühstreifen anzulegen ist (Maßnahmen siehe 1.5.3).
Abgängige Bäume und Sträucher sind durch heimische, standortgerechte Bäume und Sträucher
gleichwertig zu ersetzen (Empfehlungen siehe Artenauswahl). Die Pflegemaßnahmen sind zwischen 1.
Oktober und Ende Februar durchzuführen.

Maßnahmenempfehlung: Alle 5 - 10 Jahre sind alternierende Pflegemaßnahmen durch Schnitt
durchzuführen. Ausgenommen hiervon sind Flächen des Schutzstreifens der 20kV-Freileitung. Das
anfallende Schnittgut sollte möglichst vor Ort verbleiben (Totholzhaufen).

1.5.3 Entwicklungsziel: Blühstreifen mit Gehölzsaum (Gemarkung Hörgenau, Flur 2, Flst. 88/1, nördlicher Teil)

Maßnahmen: Innerhalb des gekennzeichneten Bereiches ist eine regionaltypische Saatgutmischung
auszubringen. Die Fläche ist alle 1-2 Jahre jeweils nach dem 15. August zu mähen. Bei Bedarf kann eine
Neuaussaat erfolgen. Innerhalb der Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen ist teilflächig die Entwicklung von Feldgehölzen über natürliche Sukzession
vorgesehen.

Maßnahmenempfehlung: Das zu verwendende regionaltypische Saatgut sollte einen Kräuteranteil von
mindestens 50% zu 50% Gräsern aufweisen. Alle 5 Jahre sind aufkommende Gehölze „Auf den Stock“ zu
setzen. Die Düngung und der Einsatz von Herbiziden sind unzulässig.

1.5.4 Entwicklungsziel: Sukzession (Gemarkung Hörgenau, Flur 2, Flst. 89/1)

Maßnahmen: Die Fläche ist zur Entwicklung eines Gehölzsaums der natürlichen Sukzession zu
überlassen.

Maßnahmenempfehlung: Alle 5 Jahre sind vorhandene Gehölze abschnittsweise „Auf den Stock“ zu
setzen.

1.5.5 Maßnahmen für die Feldlerche (Gemarkung Hopfmannsfeld, Flur 3, Flst. 85tlw.): Entwicklungsziel:
Feldlerchenhabitat

Maßnahmen: Innerhalb des gekennzeichneten Bereiches sind mindestens 3 Feldlerchen-Fenster mit einer
Mindestgröße von je 9 m x 9 m anzulegen. Die Lage der Feldlerchen-Fenster kann jährlich alternieren und ist
möglichst weit entfernt von bestehenden Gehölz-Strukturen festzulegen. Innerhalb der gekennzeichneten
Fläche dürfen nur Einsaaten mit Winter-, Hack- und Blattfruchtkulturen erfolgen

1.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Den Eingriffen im Bereich des Gewerbegebietes und der geplanten Erschließungsstraße werden 158.261

Biotopwertpunkte des Ökokontos der Gemeinde Lautertal zugeordnet. (Die Biotopwertpunkte sind bereits

auf dem Ökokonto durch die Untere Naturschutzbehörde vorgemerkt).

1.7 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Bereich des Straßenkörpers (§ 9 Abs.1 Nr. 26
BauGB)

Für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Bereich des Straßenkörpers: Von der
Straßenseite aus sind Böschungen als Abgrabungen oder Aufschüttungen auf dem Grundstück zu dulden,
soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind. Sie können von den
Grundstückseigentümern durch die Errichtung von Stützmauern bis zu 1,0 m (Höchstmaß) abgewendet
werden.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften

(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO)

2.1 Dachgestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Dachneigung: Zulässig sind Dächer mit einer Dachneigung von bis zu max. 25°. Flachdächer bis zu einer
Neigung von 5° sind zulässig und extensiv zu begrünen. Anlagen zur aktiven Nutzung von Solarenergie
sind ausdrücklich zulässig.

2.2 Gestaltung der Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

2.2.1 Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von max. 2,00 m über Geländeoberkante zzgl. der nach innen
abgewinkelten Überstände zulässig. Der Mindestbodenabstand von 0,15 m ist einzuhalten.

Plankarte 1
Maßstab 1 : 1.000

Plankarte 2
Gemarkung: Hopfmannsfeld
Maßstab 1 : 1.000
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582),

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBI. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 09.12.2022 (GVBl. S. 764, 766),

Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93).

Zeichenerklärung

2.2.2 Es sind ausschließlich gebrochene (offene) Einfriedungen aus Holz oder Metall, in Verbindung mit
einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen zulässig.

2.2.3 Mauern, Betonsockel und Mauersockel sind unzulässig, soweit es sich nicht um erforderliche Stützmauern
zum Straßenraum, zu landwirtschaftlichen Wegen oder im Böschungsbereich handelt. Punktfundamente
für Einfriedungen sind zulässig.

3 Wasserrechtliche Festsetzungen

(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG)

3.1 Verwendung von Niederschlagswasser gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG

Niederschlagswasser nicht begrünter Dachflächen ist je Hauptgebäude in einer Zisterne aufzufangen und
als Brauchwasser (z.B. für die Gartenbewässerung) zu nutzen. Das Gesamtvolumen der Zisterne muss
mindestens 6 m³ betragen, davon müssen 3 m³ Retentionsraum vorgehalten werden.

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

4.1 Verwertung von Niederschlagswasser

4.1.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche
noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55
Abs. 2 Satz 1 WHG).

4.1.2 Sollte bei Bebauung der Grundstücke während der Baugrubenherstellung Grundwasser aufgeschlossen
und dessen Ableitung erforderlich werden, ist eine entsprechende, unverzügliche Anzeige beim

Vogelsbergkreis Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz erforderlich. Über Einsatz von Maßnahmen und
Anlagen zur Grundwasserhaltung sowie über die Notwendigkeit einer Erlaubnis für die
Grundwasserableitung entscheidet die vorgenannte Behörde.

4.2 Denkmalschutz

Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen
und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt, so ist dies dem Landesamt für
Denkmalpflege Hessen (hessenArchäologie) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im
unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes
zu schützen (§ 21 HDSchG).

4.3 Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt in der Quantitative Schutzzone B des Heilquellenschutzgebietes des
Thermalwasserbrunnens der Stadt Herbstein (ID 535-200), festgesetzt am 13.09.1999. Die Ge- und
Verbote der Schutzgebietsverordnung sind einzuhalten.

4.4 Bergaufsicht

Der Geltungsbereich liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerkfeldes, in dem das Vorkommen von Erz
nachgewiesen wurde. Die Fundstelle liegt nach den hier vorhandenen Unterlagen außerhalb des
Planungsbereiches.

4.5 Bodenschutz

Eine bodenkundliche Baubegleitung wird empfohlen. Verwiesen wird auf die Vorgaben des § 202 BauGB.

4.6 Artenschutz

4.6.1 Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (Beginn der Brutzeit vom 1. März
bis zum Ende der Brutzeit am 30. September) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. Sofern Rodungen in
diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme auf
aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren (Beachtung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG).

4.6.2 Bei Baubeginn zwischen 01. März und 30. September ist der gesamte bisher landwirtschaftlich genutzte
Eingriffsraum einschließlich vorhandener Feld- und Wegraine in zweiwöchigem Abstand ab Ende Februar
regelmäßig umzubrechen oder zu mulchen, damit sich keine geeigneten Brutbedingungen einstellen
können. Die Vergrämungsmaßnahmen sind durch eine fachkundige Person zu begleiten.

4.6.3 Bei großflächigen transparenten Glasflächen, der Verwendung von stark reflektierenden Glastypen oder
transparenten Brüstungen ist eine Gefährdung für Vögel (z.B. Vogelschlag) zu vermeiden. Geeignete
Maßnahmen (z.B. Verwendung von Strukturglas) sind nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft zu
treffen.

4.7 Artenauswahl

Artenliste 1 (Bäume):

Acer campestre - Feldahorn Obstbäume:

Acer platanoides - Spitzahorn Malus domestica - Apfel

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Prunus avium - Kulturkirsche

Carpinus betulus - Hainbuche Prunus cerasus - Sauerkirsche

Fraxinus excelsior - Esche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume

Prunus avium - Vogelkirsche Pyrus communis - Birne

Prunus padus - Traubenkirsche Pyrus pyraster - Wildbirne

Quercus petraea - Traubeneiche

Quercus robur - Stieleiche

Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere

Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 2 (Sträucher):

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Malus sylvestris - Wildapfel

Buxus sempervirens - Buchsbaum Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher

Corylus avellana - Hasel Rosa canina - Hundsrose

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen Salix caprea - Salweide

Frangula alnus - Faulbaum Salix purpurea - Purpurweide

Genista tinctoria - Färberginster Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Ligustrum vulgare - Liguster Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Lonicera caerulea - Heckenkirsche

Artenliste 3 (Ziersträucher und Kleinbäume):

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Lonicera caprifolium - Gartengeißblatt

Calluna vulgaris - Heidekraut Lonicera nigra - Heckenkirsche

Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Lonicera periclymenum - Waldgeißblatt

Cornus florida - Blumenhartriegel Magnolia div. spec. - Magnolie

Cornus mas - Kornelkirsche Malus div. spec. - Zierapfel

Deutzia div. spec. - Deutzie Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin

Forsythia x intermedia - Forsythie Rosa div. spec. - Rosen

Hamamelis mollis - Zaubernuss Spiraea div. spec. - Spiere

Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. spec. - Weigelia

Artenliste 4 (Kletterpflanzen):

Aristolochia macrophylla - Pfeifenwinde Lonicera spec. - Heckenkirsche

Clematis vitalba - Wald-Rebe Parthenocissus tricusp. - Wilder Wein

Hedera helix - Efeu Polygonum aubertii - Knöterich

Hydrangea petiolaris - Kletter-Hortensie Wisteria sinensis - Blauregen

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird
hingewiesen.
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